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Kinderbetreuungskosten (§ 34 Abs. 9 EStG 1988)  
Aufwendungen für Kinderbetreuung sind bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind 
das zehnte Lebensjahr vollendet, als außergewöhnliche Belastung ohne Selbstbehalt zu 
berücksichtigen.  

1.2.1. Begünstigter Personenkreis  

Absetzbar sind Kinderbetreuungskosten, die von folgenden Personen geleistet werden:  
• Person, der der Kinderabsetzbetrag für dieses Kind für mehr als sechs Monate im 
Kalenderjahr zusteht, bzw. dessen (Ehe-)Partnerin (Kind iSd § 106 Abs. 1 EStG 1988);  
• von der unterhaltsverpflichteten Person, wenn der Unterhaltsabsetzbetrag für mehr als 
sechs Monate im Kalenderjahr zusteht (Kind iSd § 106 Abs. 2 EStG 1988), zB 
geschiedener Elternteil. 

1.2.2. Begünstigtes Kind  

Abzugsfähig sind die Kinderbetreuungskosten für ein Kind iSd § 106 Abs. 1 oder 2 EStG 
1988, das zu Beginn des Kalenderjahres das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 
das sich ständig im Inland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz aufhält.  

1.2.3. Abzugsfähige Aufwendungen und maximale Höhe der abzugsfähigen 
Aufwendungen  

Die Absetzbarkeit ist mit insgesamt 2.300 Euro pro Kind und Kalenderjahr limitiert.  
Die Kosten müssen unmittelbar an eine Kinderbetreuungseinrichtung oder eine pädagogisch 
qualifizierte Betreuungsperson gezahlt worden sein (siehe Punkt 1.3.). Eine nur rechnerische 
Abspaltung von Kinderbetreuungskosten aus an den mit der Obsorge betrauten Elternteil 
geleisteten laufenden Unterhaltsleistungen ist nicht möglich.  
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Abzugsfähig sind nur die unmittelbaren Kosten für die ausschließliche Kinderbetreuung. 
Kosten für Verpflegung oder beispielsweise das Schulgeld für Privatschulen sind nicht 
berücksichtigungsfähig; ebenso nicht abzugsfähig sind Kosten für die Vermittlung von 
Betreuungspersonen und die Fahrtkosten zur Kinderbetreuung. Die Kosten für die Betreuung 
während der schulfreien Zeit (zB Nachmittagsbetreuung oder Ferienbetreuung) sind hingegen 
abzugsfähig.  
 
Soweit von der Arbeitgeberin ein steuerfreier Zuschuss für Kinderbetreuungskosten gemäß 
§ 3 Abs. 1 Z 13 lit. b EStG 1988 gewährt wird, kommt die Berücksichtigung der dadurch 
abgedeckten Kosten als außergewöhnliche Belastung eines Elternteils nicht in Betracht. 
Liegen höhere Aufwendungen vor, kürzt der Zuschuss bei der außergewöhnlichen Belastung 
nicht die Höchstgrenze von 2.300 Euro. Stellt ein Zuschuss steuerpflichtigen Arbeitslohn dar, 
kommt die Berücksichtigung als außergewöhnliche Belastung in Betracht.  
 
Beispiel:  
Die Kosten für den Kindergarten betragen insgesamt 3.000 Euro jährlich. 500 Euro werden 
durch steuerfreie Kindergartengutscheine der Arbeitgeberin abgedeckt. 2.500 Euro bezahlt die 
Arbeitnehmerin selbst. Als außergewöhnliche Belastung sind 2.300 Euro abzugsfähig.  
 
Wird die Begünstigung von beiden Elternteilen in Anspruch genommen, ist auch in diesem 
Fall der Betrag mit 2.300 Euro pro Kind limitiert. Nach allgemeinen Grundsätzen kann jede 
Steuerpflichtige die von ihr getragenen Kosten steuerlich geltend machen. Bei der Beurteilung 
der Frage, wer die Kosten getragen hat, haben die Finanzämter den Angaben der 
Steuerpflichtigen zu folgen, sofern der Gesamtbetrag der Ausgaben den Höchstbetrag von 
2.300 Euro pro Kind nicht übersteigt. Wird der Betrag überschritten und besteht zwischen den 
Elternteilen kein Einvernehmen über die Aufteilung der gezahlten Kinderbetreuungskosten 
innerhalb des Höchstbetrages, ist dieser nach dem Verhältnis der Kostentragung aufzuteilen.  
Zusätzlich zu § 34 Abs. 9 EStG 1988 ist die Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten 
als außergewöhnliche Belastung (zB Berücksichtigung der Kosten von Alleinerziehenden für 
schulpflichtige Kinder mit Selbstbehalt) nach den (bisherigen) allgemeinen Grundsätzen 
(LStR 2002 Rz 901) weiterhin möglich.  
 
Beispiel:  
Eine alleinerziehende Mutter zahlt für die Betreuung ihrer 5-jährigen Tochter in einem 
Privatkindergarten Betreuungskosten (ohne Verpflegungskosten) in Höhe von 3.600 Euro. 
Vom Unterhaltsverpflichteten werden keine Betreuungskosten geleistet. Gemäß § 34 Abs. 9 
EStG 1988 sind 2.300 Euro abzugsfähig, 1.300 Euro können nach den allgemeinen 
Grundsätzen als außergewöhnlichen Belastung berücksichtigt werden (Kürzung um den 
Selbstbehalt).  
 
Werden Kinderbetreuungskosten von einer unterhaltsverpflichteten Person zusätzlich zum 
Unterhalt gezahlt, sind pro Kind ebenfalls nur 2.300 Euro gemäß § 34 Abs. 9 EStG 1988 
abzugsfähig. Wird vom alleinerziehenden Elternteil ein übersteigender Betrag geleistet, kann 
dieser nach den allgemeinen Grundsätzen (LStR 2002 Rz 901) als außergewöhnliche 
Belastung berücksichtigt werden.  
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1.2.5. Nachweis der Aufwendungen  

Zum Nachweis der Kinderbetreuungskosten hat die Kinderbetreuungseinrichtung oder die 
pädagogisch qualifizierte Betreuungsperson eine Rechnung bzw. einen Zahlungsbeleg 
auszustellen, der folgende Angaben enthält:  
 

• Name und Sozialversicherungsnummer bzw. Kennnummer der Europäischen 
Krankenversicherungskarte des Kindes,  
• Zeitraum der Kinderbetreuung,  
• bei Kinderbetreuungseinrichtungen Name und Anschrift,  
• bei privaten Einrichtungen Hinweis auf die Bewilligung zur Führung der Einrichtung,  
• bei pädagogisch qualifizierten Personen Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer 
bzw. Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte und Vorliegen der 
konkreten Qualifikation durch Beilage einer Kopie des entsprechenden Zeugnisses (zB 
Kursbestätigung). 

 
Wie alle anderen Belege sind auch diese Nachweise sieben Jahre aufzubewahren und im Falle 
der Aufforderung dem Finanzamt vorzulegen.  
 
Allfällige steuerfreie Beihilfen und Ersätze, die für die Kinderbetreuung geleistet werden, sind 
bekannt zu geben und kürzen den steuerlich zu berücksichtigenden Aufwand. Der Aufwand 
wird nicht durch das Kinderbetreuungsgeld, die Familienbeihilfe, den Kinderabsetzbetrag 
oder den Kinderfreibetrag (Punkt 1.5.) gekürzt. Betreffend steuerfreier Zuschuss der 
Arbeitgeberin gemäß § 3 Abs. 1 Z 13 lit. b EStG 1988 siehe Punkt 1.2.4.  

 

1.3. Kinderbetreuungseinrichtungen und pädagogisch qualifizierte 
Personen im Sinne der §§ 3 Abs. 1 Z 13 lit. b und 34 Abs. 9 EStG 
1988  
Die Kinderbetreuung im Sinne der §§ 3 Abs. 1 Z 13 lit. b und 34 Abs. 9 EStG 1988 hat  

• in einer öffentlichen institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung,  
• in einer privaten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung, die den 
landesgesetzlichen Vorschriften über Kinderbetreuungseinrichtungen entspricht, oder  
• durch eine pädagogisch qualifizierte Person, ausgenommen haushaltszugehörige 
Angehörige, 

zu erfolgen.  
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1.3.1. Kinderbetreuungseinrichtungen  

Kinderbetreuungseinrichtungen sind insbesondere:  
• Kinderkrippen (Kleinkindkrippen, Krabbelstuben)  
• Kindergärten (allgemeine Kindergärten, Integrations-, Sonder- und 
Übungskindergärten)  
• Betriebskindergärten  
• Horte (allgemeine Horte, Integrations-, Sonder- und Übungshorte)  
• altersgemischte Kinderbetreuungseinrichtungen (zB Tagesheimstätten, 
Kindergruppen, Kinderhäuser)  
• elternverwaltete Kindergruppen  
• Spielgruppen  
• Kinderbetreuung an Universitäten 

 
Unter öffentlichen Einrichtungen sind solche zu verstehen, die von Bund, Ländern, 
Gemeinden oder Gemeindeverbänden betrieben werden. Private Institutionen sind 
insbesondere solche, die von Vereinen, gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften, kirchennahen Organisationen, Stiftungen, Familienorganisationen, 
Betrieben oder natürlichen Personen betrieben werden.  
 
Weiters sind schulische Tagesbetreuungsformen wie beispielsweise offene Schulen 
(Vormittag Unterricht, Nachmittag Betreuung - fakultativ), schulische Nachmittagsbetreuung, 
Halbinternate (Unterricht und Betreuung kann klar getrennt werden, ohne Übernachtung), 
auch wenn sie einer gesetzlichen Bewilligung nicht bedürfen, zu berücksichtigen.  
 
Die Kosten müssen eindeutig der Betreuung zurechenbar sein und als solche ausgewiesen 
werden. Verpflegungskosten und das Schulgeld sind steuerlich nicht absetzbar.  

1.3.2. Pädagogisch qualifizierte Personen  

Pädagogisch qualifizierte Personen sind Personen, die eine Ausbildung zur Kinderbetreuung 
und Kindererziehung im Mindestausmaß von 8 Stunden nachweisen können.  
Die Ausbildung kann im Rahmen von Spezialkursen erworben werden oder im Rahmen 
anderer Ausbildungen, in denen diese Kenntnisse im vorgesehenen Ausmaß vermittelt 
werden. Eine den Erfordernissen entsprechende Ausbildung ist insbesondere in folgenden 
Fällen gegeben:  

• Lehrgänge für Tageseltern nach den diesbezüglichen landesgesetzlichen Vorschriften  
• Schulung für Au-Pair-Kräfte im Sinne des § 49 Abs. 8 ASVG  
• Elternbildungsseminare  
• Babysitterausbildung  
• Ausbildung zur Kindergartenpädagogin, zur Horterzieherin, Früherzieherin  
• pädagogisches Hochschulstudium an einer Universität, einer Pädagogischen 
Akademie oder einer vergleichbaren Einrichtung sowie ein pädagogisches Teilstudium 
(zB Wirtschaftspädagogik) 
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Welche Kurse diese Voraussetzungen erfüllen, wird auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend (www.bmwfj.gv.at) veröffentlicht.  
Erfolgt eine Kinderbetreuung bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Information, 
ohne dass die betreuende Person über die für die Abzugsfähigkeit erforderliche Ausbildung 
verfügt, bestehen keine Bedenken, wenn die Ausbildung spätestens bis 31. Dezember 2009 
nachgeholt wird.  
 
Erfolgt die Kinderbetreuung durch eine pädagogisch qualifizierte Person, die Angehörige im 
Sinne des § 25 BAO ist und die zum selben Haushalt wie das Kind gehört, darf ein an diese 
Person ausbezahlter Zuschuss gemäß § 3 Abs. 1 Z 13 lit. b EStG 1988 nicht steuerfrei 
behandelt werden bzw. sind gemäß § 34 Abs. 9 EStG 1988 die Kinderbetreuungskosten nicht 
steuerlich abzugsfähig.  
 

1.4. Inkrafttreten und Berücksichtigung im Freibetragsbescheid  
 
Der steuerfreie Zuschuss der Arbeitgeberin gemäß § 3 Abs. 1 Z 13 lit. b EStG 1988 kann 
erstmals für das Jahr 2009 ausgezahlt werden.  
 
Die Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten als außergewöhnliche Belastung gemäß 
§ 34 Abs. 9 EStG 1988 ist erstmals für das Jahr 2009 möglich und bei der 
(Arbeitnehmerinnen-)Veranlagung für 2009 geltend zu machen. Kinderbetreuungskosten 
fließen in den automatischen Freibetragsbescheid ein (auf Grund der Veranlagung für 2009 in 
den Freibetragsbescheid für 2011), ein gesonderter Freibetragsbescheid auf Grund von 
Kinderbetreuungskosten ist nicht möglich.  
 
 
 


